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Die Abgeordneten zum Nationalrat Grabner und Genossen haben am 

17. April 1991 unter der Nr. 851/J an mich eine schriftliche parlamenta­

rische Anfrage betreffend Errichtung von zusätzlichem Garagenraum in 

der Babenbergerkaserne Wöllersdorf gerichtet, die folgenden Vlortlaut 

hat: 

"1. Wie dringlich erachten sie die Errichtung von zusätzlichem Garagen­
raum in der Babenbergerkaserne ~mllersdorf? 

2. Wie weit ist eine einschlägige Planung. in Ihrem Ministerium gedie­
hen? 

3. Für den Fall einer abgeschlossenen Planung: Wann ist mit einem 
Baubeginn zu rechnen? 

4. Welche Kosten werden fUr die Errichtung des zusätzlichen Garagen­
raumes auflaufen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Anfragesteller vertreten einleitend die Meinung, die Errichtung 

weiterer Garagen in der Babenberger-Kaserne sei "ein Uberaus dringendes 

Anliegen". Als Begründung wird ua. auf die Gefahr einer Grundwasserver­

schmutzung durch Ölverluste von Heereskraftfahrzeugen hingewiesen. 

Im Gegensatz dazu erachtet allerdings das Bundesministeriurn fUr Landes­

verteidigung die Errichtung von zusätzlichem Garagenraum grundsätzlich 

so lange nicht für dringlich, als im Unterbringungs- undWerkstättenbe­

reich im gesamten Bundesgebiet ein Nachholbedarf an Sanierungen, Gene­

ralsanierungen und Ersatzbauten besteht, der bei der derzeitigen Budget­

situation nicht bewältigt werden kann. 
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Garagen werden daher prinzipiell nur dort errichtet, wo besonders sensi­

ble Hadar-, Fernmelde- und \'i'affellträgerfahrzeuge vor der Witterung 

besonders geschUtzt werden mUssen oder besondere winterliche Verhältnis­

se im alpinen Raum eine bauliche Vorsorge fUr die Einsatzfähigkeit von 

Feuerlösch-, Schneer2ium- und Si:lnitäb~fahrzeugen sowie - bei hoch gelege­

nen TruppenUbungsplätzl:!!l auch von Baumaschinen und militärischen 

Standardfahrzeugen erfordern. 

Was die oben genannten Bedenken der Anfragesteller in bezug auf eine 

Grundwasserverschmutzung durch Ölverluste von Kraftfahrzeugen betrifft, 

so wurde mir berichtet, daß die Frage allfälliger Maßnahmen zur Vermei­

dung von Gefahren fUr das Grundwasser derzeit Gegenstand eines Schrift­

wechsels zwischen der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt und der 

Bundesbaudirektion fUr Wien, NÖ und Burgenland ist. Ich möchte daher 

zunächst den Ausgang dieses Verfahrens abwarten, bevor ich mich ab­

schließend zu diesem Problem äußere. Unabhängig davon bin ich aber der 

11einung, daß die einschlägigen wasserrechtLi.chen Auflagen fUr das Ab­

stellen von Kraftf~lrzeugen jedenfalls zu erfUllen sind. Mit der Frage 

zusätzlicher Garagen in der Babenberger-Kaserne hat aber dieses Problem 

nichts zu tun. 

Allgemein möchte ich noch erwähnen, daß meinem Ninisterium Erfahrungsbe­

richte der Schweizer Armee, aber auch der österreichischen Post, vorlie­

gen, wonach der Naterialerhaltungsnutzen garagierter Standardfahrzeuge 

unter mitteleuropäischen Flachland- und 'l'alboden-Verhältnissen den 

Investitionsaufwand :EUr Garagenbauten nicht aufwiegt. 

Da somit einer Errichtung von zusätzlichem Garagenraum in der Baben­

berg er-Kaserne Wöllersdorf keine Priorität zukommt, erUbrigt sich eine 

einzelweise Beantwortung der gegenständlichen Anfrage. 
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